
 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

für ein Gesetz zur Neuregelung des Glücksspielwesens in Hessen 
 
 
 
Die Landesregierung legt mit Schreiben vom 14. Mai 2012 den nachstehen-
den, durch Kabinettsbeschluss vom 7. Mai 2012 gebilligten und festgestell-
ten Gesetzentwurf dem Landtag zur Beschlussfassung vor. Der Gesetzent-
wurf wird vor dem Landtag von dem Minister des Innern und für Sport 
vertreten. 
 
 
 
A. Problem 

 In den vergangenen Jahren hat sich das Spielgeschäft vermehrt auf 
Schwarzmärkte verlagert, denen wegen der unklaren Rechtslage ins-
besondere hinsichtlich der Europarechtskonformität der geltenden 
Regelungen des Glücksspielstaatsvertrages (GlüStV) aus dem Jahre 
2007 weder strafrechtlich noch verwaltungsrechtlich begegnet werden 
konnte. Der Zuwachs des unerlaubten Glücksspiels fand dabei haupt-
sächlich im Internet statt, was der immer weiteren Verbreitung und 
der Attraktivität des Internets geschuldet ist. Der GlüStV beinhaltet 
dagegen ein Internetverbot. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
in seinen Entscheidungen vom 8. September 2010 daneben vor allem 
die negativen Entwicklungen im Bereich des gewerblichen Automa-
tenspiels herausgearbeitet. Das erhebliche Gefahrenpotenzial des ge-
werblichen Automatenspiels wurde durch die Evaluierung der Spiel-
verordnung des Bundes (SpielV) bestätigt. Das gewerbliche Automa-
tenspiel wurde bislang als Gewerberecht allein in Bundeskompetenz 
geregelt. Auch im Hinblick auf den Sonderstatus von Pferdewetten in 
Deutschland, die ebenfalls bundesrechtlich geregelt sind, hat der 
EuGH Zweifel an der Kohärenz und damit Unionsrechtskonformität 
des deutschen Glücksspielrechts geäußert. 

 
B. Lösung 

 Mit dem Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zum 
Glücksspielwesen in Deutschland (Erster Glücksspieländerungsstaats-
vertrag - Erster GlüÄndStV) wird der GlüStV neu gefasst und den 
negativen Entwicklungen sowie der Rechtsprechung des EuGH Rech-
nung getragen. Im Bereich der Sportwetten wird das bisherige Veran-
staltungsmonopol in einer Experimentierklausel für sieben Jahre 
durch ein Konzessionsmodell abgelöst. Zur besseren Begegnung der 
Schwarzmärkte ist eine streng regulierte Öffnung des Internets für be-
stimmte Glücksspiele vorgesehen. Um den Anforderungen des EuGH 
an eine kohärente und unionsrechtskonforme Ausgestaltung des deut-
schen Glücksspielrechts zu entsprechen, enthält der GlüStV zudem 
Regelungen zu den Pferdewetten und zum gewerblichen Automaten-
spiel. Als Reaktion auf die Entwicklung des gewerblichen Automa-
tenspiels beinhaltet der GlüStV zahlreiche ordnungsrechtliche Vorga-
ben, wie etwa das Verbot von Mehrfachkonzessionen, Vorgaben zur 
Werbung und zur Möglichkeit der Festlegung von Mindestabständen 
zwischen den Spielhallen. Zudem enthält § 29 Abs. 4 GlüStV Über-
gangsregelungen für bereits bestehende Spielhallen. Der GlüStV sieht 
auch eine Fortentwicklung der Zusammenarbeit der Länder vor. Für 
die ländereinheitlichen Verfahren nach § 9a GlüStV wird ein Glücks-
spielkollegium geschaffen.  

 

Eingegangen am 21. Mai 2012   ·   Ausgegeben am 23. Mai 2012  

Druck und Auslieferung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden  

Drucksache 18/5723  

 

 21. 05. 2012 

 
 
 

18. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 



2 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/5723  

 

 Einzelne Neuregelungen im GlüStV bedürfen der näheren Ausgestal-
tung durch die Länder und machen eine Änderung des Hessischen 
Glücksspielgesetzes (HGlüG) erforderlich.  

 
 Mit dem vorgelegten Gesetz zur Neuregelung des Glücksspielwesens 

in Hessen wird zum einen dem Ersten GlüÄndStV zugestimmt. Zum 
anderen wird das HGlüG inhaltlich und redaktionell an die neuen Re-
gelungen des GlüStV angepasst (Art. 1). Die Regelungen für den Be-
reich der Spielhallen wurden bereits im Gesetzentwurf für ein Hessi-
sches Spielhallengesetz umgesetzt. Der GlüStV macht allerdings ein-
zelne Änderungen dieses Gesetzes (Art. 2) erforderlich, welches sich 
derzeit unter der Drs.-Nr. 18/5186 im parlamentarischen Geschäfts-
gang befindet. Änderungsbedarf ergibt sich vor allem aus der Doppe-
lung eines glücksspielrechtlichen Erlaubniserfordernisses und der di-
vergierenden Übergangsvorschriften. 

 
C. Befristung 

 Das Gesetz wird auf eine Geltungsdauer von 14 Jahren befristet. 
 
D. Alternativen 

 Keine. 
 

E. Finanzielle Mehraufwendungen 

 Durch den Entwurf werden die wesentlichen Grundsätze des HGlüG 
beibehalten. Aufgrund der neuen bundesweiten Kompetenzen des 
Landes Hessen (Konzessionserteilung und -überwachung im Bereich 
Sportwetten, Erhebung der Konzessionsabgabe, Erteilung einer Inter-
neterlaubnis für Pferdewetten, Errichtung und Betrieb der zentralen 
Sperrdatei) entsteht zusätzlicher Verwaltungsaufwand. Vorgesehen ist 
eine Deckung des Mehraufwandes durch die Vereinnahmung der 
Konzessionsgebühren und der Konzessionsabgabe. Überdies planen 
die Länder im aktuellen Entwurf einer neuen Verwaltungsvereinba-
rung (VwVGlüStV) die Verteilung der Überschüsse sowie der Kos-
tenunterdeckung nach dem Königsteiner Schlüssel. 

 
 1.  Auswirkungen auf die Liquiditäts- oder Ergebnisrechnung 
1.  

 Liquidität Ergebnis 

 Ausgaben Einnahmen Aufwand Ertrag 

Einmalig im 

Haushaltsjahr 

0 0 0 0 

Einmalig in künfti-

gen Haushaltsjahren 

0 0 0 0 

Laufend ab  

Haushaltsjahr  

0 0 0 0 

 
 2. Auswirkungen auf die Vermögensrechnung 

 3. Berücksichtigung der mehrjährigen Finanzplanung 

 4. Auswirkungen für hessische Gemeinden und Gemeindeverbände 

  Keine. 
  
F. Unmittelbare oder mittelbare Auswirkungen auf die Chancen-

gleichheit von Frauen und Männern 

 Keine. 
 
G. Besondere Auswirkungen auf behinderte Menschen 

 Keine.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 Hessischer Landtag   ·   18. Wahlperiode   ·   Drucksache 18/5723 3 

 

D e r  L a n d t a g  w o l l e  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l i e ß e n :  

 
Gesetz 

zur Neuregelung des Glücksspielwesens in Hessen 
 

Vom 
 
 

Artikel 1 
Hessisches Glücksspielgesetz (HGlüG) 

 
ERSTER TEIL 

 
ERSTER STAATSVERTRAG ZUR ÄNDERUNG DES 
STAATSVERTRAGES ZUM GLÜCKSSPIELWESEN  

IN DEUTSCHLAND 
 

§ 1 
Zustimmung 

 
(1) Dem Ersten Staatsvertrag zur Änderung des Staatsvertrages zum Glücks-
spielwesen in Deutschland (Erster Glücksspieländerungsstaatsvertrag) vom 
15. Dezember 2011 wird zugestimmt. 
 
(2) Der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag wird nachstehend mit Ge-
setzeskraft veröffentlicht. 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 
(1) Der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag tritt nach seinem Art. 2 
Abs. 1 Satz 1 am 1. Juli 2012 in Kraft. 
 
(2) Sollte der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag nach seinem Art. 2 
Abs. 1 Satz 2 gegenstandslos werden, ist dies spätestens bis zum 1. August 
2012 im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu geben.  
 
(3) Tritt der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag nach seinem Art. 1 
§ 35 Abs. 2 mit Ablauf des 30. Juni 2021 außer Kraft, gilt sein Art. 1 bis 
zum Ablauf des 30. Juni 2026 als hessisches Landesrecht entsprechend fort. 
 
(4) Gelten die Bestimmungen des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertra-
ges nach Abs. 3 oder gilt der Erste Glücksspieländerungsstaatsvertrag nach 
seinem Art. 1 § 35 Abs. 2 in Hessen über den 30. Juni 2021 fort, ist dies bis 
zum 1. August 2021 im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt zu geben. 
 

ZWEITER TEIL 
 

GLÜCKSSPIELSUCHTPRÄVENTION, 
GLÜCKSSPIELSUCHTFORSCHUNG, SPIELERSPERREN 

 
§ 3 

Glücksspielsuchtprävention 
 
Das Land Hessen stellt nach Maßgabe des Haushaltsplans einen angemesse-
nen Anteil der Spieleinsätze in Hessen für ein Netz von Beratungsstellen im 
Hinblick auf Glücksspielsucht, für die fachliche Beratung und Unterstützung 
des Landes bei der Glücksspielaufsicht, zur Beratung des Landes über ge-
eignete Maßnahmen zur Glücksspielsuchtprävention, insbesondere über die 
Gestaltung der Werbung für die unterschiedlichen Glücksspielangebote, 
sowie für die Beurteilung der Sozialkonzepte der Veranstalter und der Ge-
staltung der Vertriebswege zur Verfügung. 
 

§ 4 
Glücksspielsuchtforschung 

 
(1) Das Land Hessen stellt die Finanzierung geeigneter Projekte zur Erfor-
schung der Glücksspielsucht sicher. 
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(2) Die nach § 8 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages (Art. 1 des Ersten 
Glücksspieländerungsstaatsvertrages) zur Eintragung in die zentrale Sperrda-
tei Verpflichteten sind berechtigt und auf Verlangen der Glücksspielauf-
sichtsbehörden auch verpflichtet, ihre Kundendaten anonymisiert für Zwecke 
der Glücksspielforschung zur Verfügung zu stellen.  
 

§ 5 
Spielersperren 

 
(1) Die nach § 8 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages zur Eintragung in die 
zentrale Sperrdatei verpflichteten Veranstalter dürfen die in § 23 Abs. 1 des 
Glücksspielstaatsvertrages genannten Daten speichern. 
 
(2) Die Daten gesperrter Spielerinnen und Spieler dürfen nur für die Kon-
trolle der Spielersperre verwendet werden. 
 
(3) Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts für die Daten 
gesperrter Spielerinnen und Spieler ist diejenige Stelle, die die Sperre einge-
tragen hat.  
 
(4) Betroffene können ihre Auskunftsrechte gegenüber der Stelle geltend 
machen, die die Sperre eingetragen hat. Die Möglichkeit, Auskunft von der 
nach § 23 Abs. 1 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrages für die Führung der 
Sperrdatei zuständigen Stelle zu erlangen, bleibt unberührt. 
 
(5) Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass Spieler spielsuchtgefährdet oder 
überschuldet sind, ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen 
oder Spieleinsätze riskieren, die in keinem Verhältnis zu ihrem Einkommen 
oder Vermögen stehen, ist eine Fremdsperre nach § 8 Abs. 2 des Glücks-
spielstaatsvertrages zu veranlassen. § 8 Abs. 2 des Glücksspielstaatsvertra-
ges begründet jedoch keine Pflicht der Veranstalter, eigene Ermittlungen 
anzustellen. 
 
(6) Bei einer Fremdsperre ist dem betroffenen Spieler durch den Veranstal-
ter vor Eintragung in die Sperrdatei Gelegenheit zur Stellungnahme zu ge-
ben.  

§ 5a 
Führung der zentralen Sperrdatei 

 
1. Die für den Betrieb des übergreifenden Sperrsystems zuständige Behör-

de wird durch die für das Glücksspielwesen zuständige Ministerin oder 
den hierfür zuständigen Minister im Einvernehmen mit der Ministerin 
oder dem Minister der Finanzen durch Rechtsverordnung bestimmt. Der 
zuständigen Behörde kann in der Rechtsverordnung gestattet werden, 
dritte Personen mit dem Betrieb des Sperrsystems zu beauftragen. In der 
Rechtsverordnung können Einzelheiten zur Einrichtung und Ausgestal-
tung des Sperrsystems geregelt werden. 

 
DRITTER TEIL 

 
SPORTWETTEN UND LOTTERIEN IN HESSEN 

 
§ 6 

Staatliche Sportwetten und Lotterien 
 
(1) Das Land Hessen kann Sportwetten, Zahlen- und Sofortlotterien in Erfül-
lung seiner ordnungsrechtlichen Aufgabe nach § 10 des Glücksspielstaatsver-
trages veranstalten. 
 
(2) Das Land Hessen kann zu allen von ihm veranstalteten Sportwetten und 
Lotterien Zusatzlotterien und -ausspielungen veranstalten. Gleiches gilt auch 
für die in Annahmestellen vertriebenen Lotterien anderer Veranstalter. 
 
(3) Die dem Land nach Abs. 1 und 2 grundsätzlich zustehenden Rechte kön-
nen nur im Rahmen von Erlaubnissen nach § 9 ausgeübt werden. Nach § 10a 
Abs. 2 des Glücksspielstaatsvertrages können abweichend hiervon Sportwetten 
während der Geltungsdauer der Experimentierklausel nach § 10a Abs. 1 des 
Glücksspielstaatsvertrages nur mit einer Konzession veranstaltet werden. § 29 
Abs. 1 Satz 3 des Glücksspielstaatsvertrages bleibt unberührt. 
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(4) Zu allen vorgenannten Lotterien und Sportwetten sind Sonderauslosun-
gen aus nicht ausgezahlten Gewinnen zulässig, um eine möglichst vollstän-
dige Ausschüttung des vorgesehenen Gewinnanteils zu erreichen. 
 
(5) Mit der Durchführung der vom Land Hessen nach § 10 Abs. 2 des 
Glücksspielstaatsvertrages veranstalteten Sportwetten und Lotterien ist die 
Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Hessen beauftragt. 
 

§ 7 
Gewinnausschüttung 

 
(1) Mindestens die Hälfte der eingezahlten Spieleinsätze für Sportwetten und 
Zahlenlotterien ist als Gewinn an die Spielteilnehmerinnen und Spielteilneh-
mer auszuschütten, die die auszulosenden Zahlen oder den Ausgang des 
sportlichen Ereignisses den Teilnahmebedingungen des Veranstalters ent-
sprechend richtig angegeben haben. Dies gilt nicht für Sportwetten und Zah-
lenlotterien mit festen Gewinnquoten und für Zahlenlotterien, die nach § 9 
Abs. 5 des Glücksspielstaatsvertrages zugelassen werden. Die Festlegung 
der Gewinnquote sowie Ausnahmen zu Satz 1 erfolgen mit Zustimmung der 
zuständigen Behörde. Diese berücksichtigt bei ihrer Entscheidung die Ziele 
des § 1 des Glücksspielstaatsvertrages. 
 
(2) Bei Zusatzlotterien nach § 6 Abs. 2 sind mindestens 25 Prozent der 
Spieleinsätze als Gewinn auszuschütten. 
 

§ 8 
Verteilung der Spieleinsätze 

 
(1) Von den Spieleinsätzen der vom Land Hessen veranstalteten Zahlenlotte-
rien, Zusatzlotterien und Sportwetten erhalten 

1. der Landessportbund Hessen e.V. 3,75 Prozent, höchstens 
20 117 000 Euro, 

2. die Liga der freien Wohlfahrtspflege ein Prozent, höchstens 
5 299 000 Euro, 

3. der Hessische Jugendring 0,4 Prozent, höchstens 2 160 000 Euro, 

4. die Träger der außerschulischen Jugendbildung nach dem Hessischen 
Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I 
S. 698), geändert durch Gesetz vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 
820), 1,5 Prozent, höchstens 6 571 000 Euro, 

5. der Ring politischer Jugend 0,15 Prozent, höchstens 619 000 Euro. 
 
(2) Bearbeitungsgebühren und sonstige Kostenbeiträge der Spielteilnehme-
rinnen und Spielteilnehmer sind nicht Bestandteil der Spieleinsätze. 
 
(3) Die Überschüsse aus den vom Land Hessen veranstalteten Sportwetten 
und Lotterien sind an das Land Hessen abzuführen, das sie zur Förderung 
kultureller, sozialer und sportlicher Zwecke verwenden soll. 
 
(4) Überschuss ist der Betrag, der nach Abzug der Veranstaltungskosten, der 
an die Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer auszuschüttenden Gewinne 
und der Leistungen nach Abs. 1 sowie der Aufwendungen zur Glücksspiel-
suchtprävention und Glückspielsuchtforschung von den Spieleinsätzen, den 
Bearbeitungsgebühren und den sonstigen Kostenbeiträgen verbleibt. 
 

§ 9 
Erlaubnis 

 
(1) Die Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 des Glücksspielstaatsvertrages bedarf 
eines Antrags und darf nur erteilt werden, wenn 

1. das Veranstalten und Vermitteln den Zielen des § 1 des Glücksspiel-
staatsvertrages nicht zuwiderläuft, 

2. die Einhaltung des Internetverbots des § 4 Abs. 4 des Glücksspiel-
staatsvertrages vorbehaltlich einer Erlaubnis nach § 4 Abs. 5 des 
Glücksspielstaatsvertrages, der Werbebeschränkungen nach § 5 des 
Glücksspielstaatsvertrages und der Anforderungen an die Aufklärung 
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über Suchtrisiken nach § 7 des Glücksspielstaatsvertrages sicherge-
stellt ist, 

3. der zuständigen Behörde angemessene Maßnahmen zur Einhaltung 
der Jugendschutzanforderungen des § 4 Abs. 3 des Glücksspielstaats-
vertrages dargelegt wurden,  

4. ein Sozialkonzept nach § 6 des Glücksspielstaatsvertrages vorliegt 
und auch sonst die Anforderungen des § 6 des Glücksspielstaatsver-
trages erfüllt sind, 

5. bei der Einführung neuer Glücksspielangebote oder Vertriebswege 
oder erheblicher Erweiterung der bestehenden Vertriebswege zuvor 
der Fachbeirat (§ 10 Abs. 1 Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages) 
nach § 9 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 des Glücksspielstaatsvertrages beteiligt 
wurde, 

6. die Teilnahme am Sperrsystem nach den §§ 8 und 23 des Glücks-
spielstaatsvertrages und der Ausschluss gesperrter Spielerinnen und 
Spieler nach § 21 Abs. 5 Satz 1 und § 22 Abs. 2 Satz 1 des Glücks-
spielstaatsvertrages sichergestellt sind, 

7. bei gewerblichen Spielvermittlern zudem die Einhaltung der Anforde-
rungen nach § 19 des Glücksspielstaatsvertrages sichergestellt ist und 

8. bei Annahmestellen, gewerblichen Spielvermittlern, Wettvermitt-
lungsstellen und örtlichen Verkaufsstellen von Lotterieeinnehmern 
zudem die weiteren Anforderungen dieses Gesetzes erfüllt sind. 

Die Nachweise sind mit dem Antrag durch Vorlage geeigneter Darstellun-
gen, Konzepte und Bescheinigungen zu führen; die Erlaubnisbehörde ist 
nicht zu eigenen Ermittlungen verpflichtet. Unbeschadet sonstiger gesetzli-
cher Verpflichtungen sind wesentliche Änderungen der Erlaubnisgrundlagen 
der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen. Sind die Voraussetzun-
gen von Satz 1 erfüllt, ist im Rahmen der Ermessensausübung nach § 4 
Abs. 2 Satz 3 des Glücksspielstaatsvertrages den Zielen des § 1 des Glücks-
spielstaatsvertrages Rechnung zu tragen. 
 
(2) In der Erlaubnis sind neben den Regelungen nach § 9 Abs. 4 des Glücks-
spielstaatsvertrages festzulegen 

1. der Veranstalter oder der Vermittler einschließlich beauftragter dritter 
Personen, 

2. das veranstaltete oder vermittelte Glücksspiel, 

3. die Form des Vertriebs oder der Vermittlung, 

4. Art, Ort oder Gebiet sowie Beginn und Dauer der Veranstaltungen 
oder Vermittlung, 

5. bei Lotterieveranstaltungen der Spielplan, 

6. bei Vermittlungen der Veranstalter und 

7. die sich aus der Zielvorgabe des § 10 Abs. 1 ergebende Höchstzahl 
an Annahmestellen. 

In der Erlaubnis können Vorgaben zu Einsatzgrenzen und zum Ausschluss 
gesperrter Spielerinnen und Spieler getroffen werden, die über die Regelun-
gen in den §§ 20 bis 22 des Glücksspielstaatsvertrages hinausgehen. 
 
(3) An den vom Land Hessen im Rahmen einer Erlaubnis veranstalteten 
Sportwetten und Lotterien dürfen nur Personen teilnehmen, die in Hessen 
wohnen oder sich bei Vertragsabschluss in Hessen aufhalten oder denen 
nach dem Recht ihres Aufenthaltsorts die Teilnahme am auswärtigen 
Glücksspiel erlaubt ist. 
 
(4) Der Inhalt der Erlaubnisse für das Veranstalten von Sportwetten und 
Lotterien und die Teilnahmebedingungen sind im Staatsanzeiger für das 
Land Hessen zu veröffentlichen. 
 
(5) Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn trotz vorheriger Beanstan-
dung durch die zuständige Behörde wiederholt gegen die Bestimmungen der 
Erlaubnis verstoßen wird. 
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§ 9a 
Ländereinheitliche Verfahren 

 
Amtshandlungen im ländereinheitlichen Verfahren nach § 9a des Glücks-
spielstaatsvertrages stehen Handlungen des Landes Hessen gleich. 
 

§ 10 
Annahmestellen und Wettvermittlungsstellen 

 
(1) Die Zahl der Annahmestellen und Wettvermittlungsstellen in Hessen ist 
zur Erreichung der Ziele des § 1 des Glücksspielstaatsvertrages angemessen 
zu begrenzen und von der zuständigen Behörde unter Berücksichtigung der 
Interessen der Erlaubnis- und Konzessionsinhaber im Einzelfall festzusetzen.  
 
(2) Eine Annahmestelle betreibt, wer aufgrund eines privatrechtlichen Ver-
trags mit der Hessischen Lotterieverwaltung Sportwetten und Lotterien ver-
mittelt. Eine Wettvermittlungsstelle betreibt, wer auf der Grundlage eines 
privatrechtlichen Vertrags Sportwetten vermittelt.  
 
(3) Die Vermittlung der vom Land Hessen nach § 10 Abs. 2 des Glücks-
spielstaatsvertrages veranstalteten Sportwetten und Lotterien in anderen 
Stellen als den erlaubten Annahmestellen oder örtlichen Verkaufsstellen nach 
§ 14 Abs. 2 ist nicht zulässig.  
 
(4) In einer Annahmestelle dürfen auch die nach den §§ 12 bis 17 des 
Glücksspielstaatsvertrages erlaubten Ausspielungen und Lotterien vertrieben 
werden, sofern dies in der Erlaubnis zugelassen ist.  
 
(5) Die Vermittlung von Sportwetten in anderen Stellen als Wettvermitt-
lungsstellen ist nicht zulässig. Abweichend von Satz 1 dürfen konzessionier-
te Sportwetten in Annahmestellen als Nebengeschäft vermittelt werden. 
 
(6) Die Erlaubnis zum Betreiben einer Annahmestelle kann nur von der 
Hessischen Lotterieverwaltung beantragt und dieser erteilt werden. 
 
(7) Die Erlaubnis zum Betreiben einer Wettvermittlungsstelle kann nur vom 
Inhaber einer Sportwettkonzession beantragt werden.  
 
(8) Die Erlaubnis zum Betreiben von Annahmestellen und Wettvermittlungs-
stellen darf nur erteilt werden, wenn 

1. Lage, Beschaffenheit, Ausstattung und Einteilung den Zielen des § 1 
des Glücksspielstaatsvertrages nicht entgegenstehen, 

2. die Annahmestelle oder Wettvermittlungsstelle nicht in einer Spielhal-
le oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33i der Gewer-
beordnung in der Fassung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2011 (BGBl. I 
S. 2714), eingerichtet wird, 

3. keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Betreiberin oder 
der Betreiber die für diese Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit 
nicht besitzt,  

4. keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Betreiberin oder der 
Betreiber den Anforderungen des Jugend- und des Spielerschutzes 
nicht hinreichend nachkommen wird, 

5. die Betreiberin oder der Betreiber sich sowie das eingesetzte Personal 
in der Früherkennung und im Umgang mit problematischem und pa-
thologischem Spielverhalten schulen lässt,  

6. auch sonst keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass durch 
den Betrieb der Annahmestelle oder Wettvermittlungsstelle aus ande-
ren Gründen die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet sein 
könnte, und 

7. dadurch nicht die nach Abs. 1 sowie § 9 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 festge-
setzte Höchstzahl überschritten wird. 

 
(9) Die Erlaubnis ist zurückzunehmen, wenn bekannt wird, dass bei ihrer 
Erteilung der Versagungsgrund des Abs. 8 Nr. 3 vorlag. 
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(10) Die Erlaubnis kann widerrufen werden, wenn 

1. wiederholt gegen Bestimmungen der Erlaubnis verstoßen wird, 

2. die Betreiberin oder der Betreiber nicht genügend Vorsorge im Hin-
blick auf den erforderlichen Spieler- und Jugendschutz ergreift, 

3. die ordnungsgemäße Abwicklung des Spielgeschäfts sonst nachhaltig 
gefährdet wird, 

4. nachträglich Tatsachen eintreten, die das Versagen der Erlaubnis 
rechtfertigen würden, 

5. geforderte Sicherheiten nicht geleistet werden,  

6. Nachweise über geforderte Schulungen der Betreiberin oder des Be-
treibers und des Personals trotz Aufforderung nicht in angemessener 
Zeit vorgelegt werden, 

7. die Annahmestelle die für die Abwicklung der Spielverträge erforder-
lichen Daten nicht der Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Hessen 
vorlegt oder 

8. die Annahmestelle die eingenommenen Spieleinsätze nicht unverzüg-
lich an die Lotterie-Treuhandgesellschaft mbH Hessen weiterleitet. 

 
§ 11 

Gemeinsame Klassenlotterie der Länder 
 
(1) Nach § 10 Abs. 3 des Glücksspielstaatsvertrages veranstaltet die Anstalt 
des öffentlichen Rechts "GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder" 
(GKL) auf der Grundlage des Staatsvertrages über die Gründung der GKL 
Gemeinsame Klassenlotterie der Länder, Klassenlotterien und ähnliche 
Spielangebote. Sie nimmt dabei die ordnungsrechtliche Aufgabe nach § 10 
Abs. 1 Satz 1 des Glücksspielstaatsvertrages wahr.  
 
(2) Die Erlaubnis zum Betrieb einer örtlichen Verkaufsstelle der GKL in 
Hessen kann nur von der GKL beantragt und dieser erteilt werden. Für 
Verkaufsstellen, die zugleich Annahmestellen sind, kann der Antrag im 
Auftrag der GKL auch von der Hessischen Lotterieverwaltung gestellt wer-
den.  
 
(3) Für die Erteilung der Erlaubnis gilt § 10 Abs. 8 Nr. 1 bis 6 entspre-
chend. 
 
(4) Für die Rücknahme und den Widerruf der Erlaubnis gilt § 10 Abs. 9 und 
10 Nr. 1 bis 6 entsprechend.  
 

VIERTER TEIL 
 

LOTTERIEN MIT GERINGEREM GEFÄHRDUNGSPOTENZIAL 
 

§ 12 
Erlaubnis 

 
Bei Lotterien mit geringerem Gefährdungspotenzial richten sich Erteilung, 
Form und Inhalt der Erlaubnis nach den §§ 12 bis 17 des Glücksspielstaats-
vertrages. 
 

§ 13 
Kleine Lotterien und Ausspielungen 

 
(1) Abweichend von § 12 kann die Erlaubnis für kleine Lotterien und Aus-
spielungen (§§ 18 und 3 Abs. 3 Satz 2 des Glücksspielstaatsvertrages) für 
solche Veranstaltungen allgemein erteilt werden, bei denen 

1. die Summe der zu entrichtenden Entgelte den Betrag von 40 000 Euro 
nicht übersteigt, 

2. der Losverkauf oder der Vertriebszeitraum die Dauer von drei Mona-
ten nicht überschreitet, 

3. der Reinertrag ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige, 
kirchliche oder mildtätige Zwecke verwendet wird und  
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4. der Reinertrag und die Gewinnsumme jeweils mindestens 25 Prozent 
der Entgelte betragen. 

 
(2) Die allgemeine Erlaubnis nach Abs. 1 kann abweichend von § 4 Abs. 3 
Satz 2 und 3, den §§ 6, 7 und 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 15 Abs. 1 Satz 4 
und 5, Abs. 3 Satz 2 und § 17 des Glücksspielstaatsvertrages erteilt werden. 
 
(3) Die allgemeine Erlaubnis ist zu befristen. Sie begründet die Pflicht, die 
vorgesehene Veranstaltung mindestens zwei Wochen vor Beginn der zustän-
digen Behörde und dem für den Veranstalter zuständigen Finanzamt schrift-
lich anzuzeigen. 
 
(4) Im Einzelfall kann eine allgemein erlaubte Veranstaltung untersagt wer-
den, wenn  

1. gegen die Vorschriften dieses Gesetzes oder gegen den Glücksspiel-
staatsvertrag oder gegen wesentliche Bestimmungen der allgemeinen 
Erlaubnis verstoßen wird, 

2. durch die Verwendung des Reinertrages die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung gefährdet wird oder 

3. keine Gewähr für die ordnungsgemäße Durchführung der Veranstal-
tung oder die zweckentsprechende Verwendung des Reinertrages ge-
geben ist. 

 
FÜNFTER TEIL 

 
GEWERBLICHE SPIELVERMITTLUNG 

 
§ 14 

Spielvermittler 
 
(1) Die Erlaubnis für das Vermitteln öffentlicher Glücksspiele in Hessen 
setzt eine Erlaubnis oder Konzession für die Veranstaltung dieser Glücks-
spiele in Hessen voraus. 
 
(2) Örtliche Verkaufsstellen gewerblicher Spielvermittler können in der 
Erlaubnis festgelegt werden. § 10 Abs. 1 und 8 gilt entsprechend. 
 

§ 15 
Erlaubnis 

(1) Die Erlaubnis zur Betätigung als gewerblicher Spielvermittler in Hessen 
darf nur erteilt werden, wenn 

1. der Vermittler seine allgemeinen Geschäftsbedingungen und den 
Vertrag mit dem Treuhänder vorgelegt hat und sich daraus Bedenken 
im Hinblick auf die Einhaltung der in § 1 des Glücksspielstaatsvertra-
ges genannten Ziele nicht ergeben, 

2. keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der gewerbliche 
Spielvermittler die für diese Tätigkeit erforderliche Zuverlässigkeit 
nicht besitzt,  

3. keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der gewerbliche Spielver-
mittler den Anforderungen des Jugend- und des Spielerschutzes, ins-
besondere seiner Mitwirkungspflicht am übergreifenden Sperrsystem 
nach § 8 Abs. 6 des Glücksspielstaatsvertrages, nicht hinreichend 
nachkommen wird, und  

4. auch sonst keine Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass durch die 
Betätigung als gewerblicher Spielvermittler aus anderen Gründen die 
öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährdet sein könnte. 

 
(2) Für die Rücknahme und den Widerruf der Erlaubnis gilt § 10 Abs. 9 und 
10 entsprechend. Die Erlaubnis kann ferner widerrufen werden, wenn 

1. die für die Abwicklung der Spielverträge erforderlichen Daten dem 
Veranstalter und dem Treuhänder nicht vorgelegt werden, 

2. die eingenommenen Spieleinsätze nicht unverzüglich an den Veran-
stalter weitergeleitet werden oder 
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3. der Vermittler gegenüber dem Spielinteressenten nicht deutlich auf 
den für die Spielteilnahme an den Veranstalter weiterzuleitenden Be-
trag hingewiesen hat. 

 
(3) Gewerbliche Spielvermittler haben für jedes Geschäftsjahr der Glücks-
spielaufsicht einen Jahresabschluss vorzulegen. Einzelkaufleute, die nach 
§ 242 Abs. 4 Satz 1 des Handelsgesetzbuches von der Aufstellung eines 
Jahresabschlusses befreit sind, haben eine Einnahmenüberschussrechnung 
nach § 4 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes vorzulegen. 
 

SECHSTER TEIL 
 

ZUSTÄNDIGKEITEN UND ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 
 

§ 16 
Zuständigkeiten 

 
(1) Zuständige Behörde im Sinne des Glücksspielstaatsvertrages und dieses 
Gesetzes ist die für das Glücksspielwesen zuständige Ministerin oder der 
hierfür zuständige Minister, soweit der Glücksspielstaatsvertrag oder dieses 
Gesetz nichts anderes bestimmen. 
 
(2) Zuständige Behörde für die Erteilung der Erlaubnis nach dem vierten 
Teil dieses Gesetzes mit Ausnahme der länderübergreifenden Lotterien ist 

1. die Kreisordnungsbehörde für Lotterien und Ausspielungen mit einem 
Spielkapital bis zu 130 000 Euro, bei Kreisgrenzen überschreitenden 
Veranstaltungen die Kreisordnungsbehörde, in deren Bezirk der 
Schwerpunkt der Veranstaltung liegt, 

2. abweichend von Nr. 1 die örtliche Ordnungsbehörde für Ausspielun-
gen mit einem Spielkapital bis zu 6 000 Euro bei Veranstaltungen in 
geschlossenen Räumen, 

3. das Regierungspräsidium Darmstadt für Lotterien in Form des Ge-
winnsparens. 

 
(3) Die für die Erteilung von Erlaubnissen nach dem Glücksspielstaatsver-
trag und diesem Gesetz zuständigen Behörden sind auch für die Überwa-
chung der von ihnen erlaubten Veranstaltungen zuständig. 
 
(4) Für die Untersagung unerlaubten Glücksspiels und der Werbung hierfür 
ist das Regierungspräsidium Darmstadt zuständig. Abweichend von Satz 1 
sind für die Untersagung unerlaubter Wettvermittlungsstellen sowie der 
Werbung hierfür die Kreisordnungsbehörden zuständig.  
 
(5) Die für das Glücksspielwesen zuständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister wird ermächtigt, die Zuständigkeiten für die 
aufsichtlichen Maßnahmen nach § 4e des Glücksspielstaatsvertrages sowie 
die Erteilung der Erlaubnisse nach § 27 des Glücksspielstaatsvertrages durch 
Rechtsverordnung auf das Regierungspräsidium Darmstadt zu übertragen. 
 
(6) Die für das Glücksspielwesen zuständige Ministerin oder der hierfür 
zuständige Minister wird ermächtigt, die zuständige Behörde für die Erhe-
bung, Verwaltung und Verteilung der Konzessionsabgabe nach § 4d des 
Glücksspielstaatsvertrages sowie die erforderlichen Verfahrensregelungen 
durch Rechtsverordnung festzulegen. 
 

§ 17 
Mitteilungspflicht 

 
Die zuständigen Behörden sind verpflichtet, die erlangten Erkenntnisse auf 
Verlangen der Finanzbehörden mitzuteilen, soweit sie für die Durchführung 
eines Verfahrens in Steuersachen erforderlich sind. 
 

§ 18 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 Abs. 1 des Glücksspielstaatsvertrages ohne Erlaubnis 
ein Glücksspiel veranstaltet oder vermittelt,  
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2. den Pflichten nach § 4 Abs. 3 Satz 3 des Glücksspielstaatsvertrages 
nicht nachkommt und dadurch Minderjährigen die Teilnahme am 
Glücksspiel ermöglicht, 

3. entgegen § 4 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages öffentliche 
Glücksspiele unerlaubt im Internet veranstaltet und vermittelt, 

4. entgegen § 5 Abs. 3 des Glücksspielstaatsvertrages unerlaubt im 
Fernsehen, im Internet oder über Telekommunikationsanlagen für öf-
fentliches Glücksspiel wirbt, 

5. entgegen § 5 Abs. 5 des Glücksspielstaatsvertrages für unerlaubtes 
Glücksspiel wirbt,  

6. entgegen § 6 des Glücksspielstaatsvertrages seiner Verpflichtung 
nicht nachkommt, die Spieler zu verantwortungsbewusstem Spiel an-
zuhalten und der Entstehung von Glücksspielsucht vorzubeugen, 

7. entgegen § 7 Abs. 1 des Glücksspielstaatsvertrages den Aufklärungs-
pflichten nicht nachkommt, 

8. entgegen § 7 Abs. 2 des Glücksspielstaatsvertrages die geforderten 
Hinweise auf Losen, Spielscheinen und Spielquittungen nicht an-
bringt, 

9. einer Anordnung nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 des Glücksspielstaats-
vertrages zuwiderhandelt und die erforderlichen Auskünfte nicht oder 
nicht vollständig erteilt oder verlangte Unterlagen und Nachweise 
nicht oder nicht zeitgerecht vorlegt, 

10. einer Anordnung nach § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2 des Glücksspielstaats-
vertrages zuwiderhandelt und die Anforderungen der Glücksspielauf-
sichtsbehörde nicht erfüllt, 

11. als Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut einer Anordnung nach 
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 des Glücksspielstaatsvertrages zuwiderhan-
delt, 

12. gegen Bestimmungen oder Nebenbestimmungen einer behördlichen 
Erlaubnis nach § 17 des Glücksspielstaatsvertrages verstößt, 

13. entgegen § 19 Abs. 1 Nr. 1 des Glücksspielstaatsvertrages nicht min-
destens zwei Drittel der vereinnahmten Beträge an den Veranstalter 
weiterleitet,  

14. als gewerblicher Spielvermittler gegen Bestimmungen und Nebenbe-
stimmungen der ihm erteilten Erlaubnis verstößt, 

15. im Antrag auf Betreiben einer Annahmestelle, einer Wettvermitt-
lungsstelle oder einer Verkaufsstelle eines Lotterieeinnehmers we-
sentliche Tatsachen wahrheitswidrig vorträgt oder verschweigt, 

16. als Veranstalter oder Vermittler von Glücksspielen nicht in der in 
§ 21 Abs. 5 Satz 2 oder § 22 Abs. 2 Satz 2 des Glücksspielstaatsver-
trages bezeichneten Weise für die Einhaltung der Verbote nach § 21 
Abs. 5 Satz 1 oder nach § 22 Abs. 2 Satz 1 des Glücksspielstaatsver-
trages Sorge trägt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1 können mit einer Geldbuße bis 
zu 500 000 Euro geahndet werden. 
 
(3) Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 begangen worden, so können 
die Gegenstände, 

1. auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht oder 

2. die durch sie hervorgebracht oder zu ihrer Begehung oder Vorberei-
tung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, 

eingezogen werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353), ist anzuwenden. 
 
(4) Zuständig für die Verfolgung und Ahndung der Ordnungswidrigkeiten ist 
das Regierungspräsidium Darmstadt. 
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SIEBENTER TEIL 
 

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSVORSCHRIFTEN 
 

§ 19 
Verhältnis zum Hessischen Spielbankgesetz 

 
Die Vorschriften des Hessischen Spielbankgesetzes vom 15. November 2007 
(GVBl. I S. 753) bleiben unberührt, soweit sich aus dem Glücksspielstaats-
vertrag und diesem Gesetz nichts anderes ergibt. 
 

§ 20 
Aufhebung bisherigen Rechts 

 
Das Hessische Gesetz über Ordnungswidrigkeiten im Lotteriewesen vom 
4. September 1974 (GVBl. I S. 361, 368) und das Hessische Glücksspielge-
setz vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I S. 835), geändert durch Gesetz vom 
21. September 2009 (GVBl. I S. 378), werden aufgehoben.  
 

§ 21 
Übergangsvorschrift 

 
Bis zur Übernahme der Führung der Sperrdatei nach § 23 des Glücksspiel-
staatsvertrages haben die in § 10 Abs. 2 des Glücksspielstaatsvertrages ge-
nannten Veranstalter und die Spielbanken ein gemeinsames Sperrsystem zu 
unterhalten und zu diesem Zweck die Daten der von ihnen gesperrten Spiele-
rinnen und Spieler unverzüglich in der Sperrdatei zu speichern. In der 
Sperrdatei sind auch Spielersperren im Sinne des § 8 des Glücksspielstaats-
vertrages einzutragen, die von Konzessionsnehmern nach den §§ 4a, 10a 
Abs. 2 des Glücksspielstaatsvertrages übermittelt werden. 
 

§ 22 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
§ 1 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt das Gesetz 
mit Inkrafttreten des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages in Kraft. Es 
tritt mit Ausnahme des § 1 mit Ablauf des 30. Juni 2026 außer Kraft. 
 

Artikel 2 
Gesetz zur Änderung des Hessischen Spielhallengesetzes 

 
Das Hessische Spielhallengesetz vom [einsetzen: Ausfertigungsdatum und 
Fundstelle des Hessischen Spielhallengesetzes] wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 9 Abs. 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

 "Die Erlaubnis nach diesem Gesetz schließt eine Erlaubnis nach § 24 
Abs. 1 des Glücksspielstaatsvertrages ein." 

2. In § 15 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe "15" durch "fünf" ersetzt. 

3. In § 16 Satz 1 wird die Angabe "drei" durch "sechs" ersetzt. 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Art. 1 § 1 tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt das 
Gesetz mit Inkrafttreten des Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrages in 
Kraft. 
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Begründung 
 
 
A. Allgemeines 
 
Mit dem Ersten Glücksspieländerungsstaatsvertrag (Erster GlüÄndStV) wird 
den in den vergangenen Jahren aufgetretenen Problemen bei der Bekämp-
fung des Schwarzmarkts bei Sportwetten begegnet, der Rechtsprechung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union als auch der nationalen Gerichte 
Rechnung getragen sowie auf die negativen Entwicklungen beim gewerbli-
chen Automatenspiel reagiert. Im Bereich der Sportwetten wird das bisheri-
ge Veranstaltungsmonopol in einer Experimentierklausel für sieben Jahre 
durch ein Konzessionsmodell abgelöst. Zudem sind Regelungen zu den 
Pferdewetten und zum gewerblichen Automatenspiel vorgesehen. Der 
Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) sieht auch eine Fortentwicklung der Zu-
sammenarbeit der Länder vor. Für die ländereinheitlichen Verfahren nach 
§ 9a GlüStV wird ein Glücksspielkollegium geschaffen. Die Regelungen des 
GlüStV über Zuständigkeiten und Verfahren gehen den allgemeinen Zustän-
digkeiten und Verfahrensbestimmungen dieses Gesetzes vor. 
 
Einzelne Neuregelungen im Glücksspielstaatsvertrag machen ergänzende 
Vorschriften im hessischen Ausführungsgesetz sowie im Hessischen Spiel-
hallengesetz erforderlich. Die Ausführungsgesetzgebung ist dabei in § 28 
GlüStV vorgesehen. Das mit diesem Gesetz neu gefasste Hessische Glücks-
spielgesetz (HGlüG) orientiert sich in seinen Grundzügen am Hessischen 
Glücksspielgesetz vom 12. September 2007 (GVBl. I 2007, 835). Soweit 
keine Abweichung stattfindet, wird auf die Begründung zum Hessischen 
Glücksspielgesetz aus dem Jahre 2007 verwiesen. 
 
 
B. Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Zu Art. 1 
Für das Hessische Glücksspielgesetz wird eine amtliche Abkürzung einge-
führt. 
 
Zu § 2 Abs. 3  
Die Weitergeltung des Staatsvertrages als Landesrecht hat sich grundsätzlich 
bewährt und soll daher beibehalten werden. Die Erfahrungen aus dem Ent-
stehungsprozess des Ersten GlüÄndStV haben gezeigt, dass eine einjährige 
Weitergeltung als Landesrecht zu kurz bemessen ist. Diese Frist wird daher 
auf fünf Jahre verlängert, sodass der Erste GlüÄndStV als Landesrecht bis 
ins Jahr 2026 weitergelten kann. 
 
Zu § 4 Abs. 2 
§ 4 Abs. 2 enthält eine Folgeänderung zur Veränderung des Kreises der zur 
Eintragung in das Sperrsystem Verpflichteten durch den Staatsvertrag. Dies 
betrifft insbesondere die Konzessionsnehmer nach § 4a GlüStV.  
 
Zu § 5 Abs. 1 
Im Unterschied zur bisherigen Verpflichtung der Spielbanken und der Ver-
anstalter nach § 10 Abs. 2 GlüStV, ein Sperrsystem zu unterhalten, sieht die 
neue Regelung ein übergreifendes Sperrsystem vor, das zentral von der 
zuständigen Behörde des Landes Hessen geführt wird (§ 23 Abs. 1 Satz 1 
GlüStV). Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass neben den 
Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 GlüStV und den Spielbanken weitere Veran-
stalter, namentlich die Konzessionsnehmer nach § 4a GlüStV, sowie die 
Vermittler nach § 8 Abs. 6 GlüStV verpflichtet sind, am Sperrsystem teilzu-
nehmen (vgl. § 8 Abs. 4). Die ordnungsrechtliche Verantwortung der Län-
der für einen aktiven Spielerschutz wird durch die zentrale Führung der 
Sperrdatei stärker hervorgehoben. Zugleich werden die bislang von den 
Spielbanken und den Veranstaltern nach § 10 Abs. 2 GlüStV geführten 
Sperrdateien zu einem einheitlichen übergreifenden Sperrsystem zusammen-
geführt. § 29 Abs. 3 GlüStV beschreibt weitere Einzelheiten für die insoweit 
erforderliche Übergangsregelung.  
 
Zu § 5 Abs. 5 
Es handelt sich um eine Klarstellung, dass § 8 Abs. 2 GlüStV im Zusam-
menhang mit Fremdsperren keine eigenen Ermittlungspflichten der Veran-
stalter von Glücksspielen begründet. § 8 Abs. 2 GlüStV dient dem Spieler-
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schutz, schließt jedoch Spieler mit geringem Einkommen nicht per se vom 
Glücksspiel aus. 
 
Zu § 6 
Aus der Systematik des GlüStV, insbesondere § 10 Abs. 2 und 6 GlüStV, 
ergibt sich grundsätzlich die Fortführung des Lotterie- und Sportwettmono-
pols, das für den Bereich der Sportwetten während des Erprobungszeitraums 
nach § 10a Abs. 1 GlüStV ausgesetzt wird. § 10 Abs. 2 GlüStV wird durch 
den neuen § 6 Abs. 1 und alten Abs. 2 ausreichend umgesetzt. 
 
Zu § 6 Abs. 1 
Es wird klargestellt, dass es sich beim staatlichen Glücksspielangebot um die 
Erfüllung einer öffentlichen Aufgabe handelt. 
 
Zu § 6 Abs. 3 
§ 6 Abs. 3 sieht vor, dass das staatliche Angebot nur im Rahmen einer Er-
laubnis erbracht werden darf. Der Glücksspielstaatsvertrag enthält jedoch in 
§ 10a eine Experimentierklausel für Sportwetten. Diese ermöglicht die Ver-
anstaltung von Sportwetten in einem begrenzten Erprobungszeitraum im 
Rahmen einer Konzession nach den §§ 4a bis 4e GlüStV. Für eine solche 
Konzession, die in allen Ländern zur Marktteilnahme berechtigt, die den 
Glücksspielstaatsvertrag ratifiziert haben, können sich neben privaten Markt-
teilnehmern auch die deutschen Länder, insbesondere das Land Hessen 
selbst oder über Dritte bewerben. Während des Erprobungszeitraums von 7 
Jahren (§ 10a Abs. 1 GlüStV) dürfen Sportwetten nur mit einer Konzession 
veranstaltet werden, § 10a Abs. 2 GlüStV. Diese Regelung suspendiert im 
Bereich der Sportwetten auch die Erlaubnis für den staatlichen Veranstalter 
nach § 10 Abs. 6 GlüStV. Eine Übergangsregelung für das staatliche Sport-
wettangebot findet sich jedoch in § 29 Abs. 1 Satz 3 GlüStV. Danach ist das 
gemeinsame Sportwettangebot der Veranstalter nach § 10 Abs. 2 GlüStV 
noch ein Jahr nach Erteilung der Konzessionen zulässig. 
 
Zu § 6 Abs. 5 
Durch Aufnahme der Formulierung "nach § 10 Abs. 2 des Glücksspiel-
staatsvertrages" wird klargestellt, dass die Regelung nur auf das staatliche 
Angebot Anwendung findet und nicht auf ein etwaiges konzessioniertes 
Sportwettangebot, an dem das Land Hessen beteiligt ist. Damit ist keine 
inhaltliche Änderung verbunden. 
 
Zu § 7 Abs. 1 
Durch die Aufnahme des Wortes "mindestens" wird der Tatsache Rechnung 
getragen, dass das bestehende private Sportwettangebot erheblich höhere 
Gewinnquoten vorsieht. Um den Zielen des § 1 GlüStV, insbesondere der 
Nr. 2 gerecht werden zu können, soll eine Festlegung der Gewinnquote mit 
Zustimmung der zuständigen Behörde erfolgen. 
 
Zu § 9 
§ 9 regelt weiter die Erlaubnisverfahren. Daneben tritt das Konzessionsver-
fahren nach den §§ 4a bis 4e GlüStV. Auf dieses findet § 9 keine Anwen-
dung. Die Zuständigkeit für die Durchführung der Erlaubnisverfahren findet 
sich in § 16 als zentraler Zuständigkeitsnorm. 
 
Zu § 9 Abs. 1 
In § 9 Abs. 1 Satz 1 wird klargestellt, dass die Erlaubnis eines Antrages 
bedarf. Die Anforderungen an das Antragsverfahren werden in Satz 2 darge-
stellt: Soweit Erlaubnisvoraussetzungen normiert sind, wird eine entspre-
chende Darlegungslast des Antragstellers begründet. Dieser hat bereits im 
Antrag schlüssig vorzutragen, wie die normierten Anforderungen erfüllt 
werden sollen und dies mit geeigneten Darstellungen, Konzepten und Be-
scheinigungen zu untermauern. Die dauerhafte Erfüllung dieser Anforderun-
gen kann zusätzlich über Nebenbestimmungen der Erlaubnis gesteuert wer-
den. 
 
Zu § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
Das Erfordernis, der zuständigen Behörde die vorgesehenen Maßnahmen zur 
Einhaltung der Jugendschutzanforderungen darzulegen, dient der Verbesse-
rung der Transparenz sowie der Aufsicht über Veranstalter und Vermittler. 
Diese haben den Jugendschutzanforderungen des § 4 Abs. 3 GlüStV je für 
ihre Verantwortungssphäre zu genügen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen 
unmittelbar an die Spieler gerichteten Angeboten der Veranstalter und Ver-
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mittler und der mittelbaren Verantwortung des Veranstalters für die ihm 
vertraglich verbundenen Vermittler, die Organisations- und Direktionspflich-
ten auslöst. Ein Verstoß gegen die Organisations- und Direktionspflichten 
führt dabei nur bei einem entsprechenden Organisationsverschulden zur 
Verletzung des § 4 Abs. 3 Satz 3 GlüStV. 
 
Zu § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 
§ 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 8 musste im Hinblick auf die Wettvermittlungsstellen 
und die örtlichen Verkaufsstellen von Lotterieeinnehmern erweitert werden. 
 
Zu § 9 Abs. 1 Satz 3 
Die Verpflichtung zur Anzeige von wesentlichen Änderungen dient der bes-
seren Erfüllung der Aufsichtspflichten der zuständigen Behörde.  
 
Zu § 9 Abs. 5 
Der besondere Widerrufsgrund des Verstoßes gegen Erlaubnisbestimmungen 
wurde bisher nur im Rahmen der Erlaubnisse geregelt und soll nun in das 
Gesetz aufgenommen werden. 
 
Zu § 9a 
§ 9a GlüStV weitet die Zusammenarbeit der Länder bei der Erfüllung ihrer 
ordnungsrechtlichen Aufgaben aus. Die Konzentration von Zuständigkeiten 
dient der Verwaltungsvereinfachung, setzt die in der Evaluierung geäußerten 
Forderungen um und stellt klar, dass Amtshandlungen, die im ländereinheit-
lichen Verfahren von den zuständigen Behörden der anderen Länder vorge-
nommen werden, auch in Hessen Wirksamkeit erlangen. 
 
Zu § 10 
Allgemeines zu Wettvermittlungsstellen 
Die Konzession nach § 10a GlüStV berechtigt den Konzessionsnehmer auch, 
dem Verbraucher sein Angebot über Wettvermittlungsstellen zu unterbreiten 
(vgl. § 10a Abs. 5 GlüStV). Im Anschluss an § 10 Abs. 4 GlüStV ist in 
§ 10a Abs. 5 Satz 1 GlüStV vorgesehen, dass die Länder die Zahl der Wett-
vermittlungsstellen zur Erreichung der Ziele des § 1 GlüStV begrenzen. Die 
vom Land Hessen vorgesehene Anzahl der Wettvermittlungsstellen wird, 
entsprechend der Handhabung bei der Begrenzung der Annahmestellen, nach 
Antrag im Einzelfall festgesetzt.  
 
Die Entscheidung über die Erteilung einer Erlaubnis zum Betrieb einer 
Wettvermittlungsstelle trifft - wie bei den Annahmestellen - die zuständige 
Behörde des Landes Hessen (vgl. § 10a Abs. 5 Satz 2 GlüStV).  
Eine gemeinsame Nutzung von Wettvermittlungsstellen durch mehrere Kon-
zessionsinhaber ist zulässig.  
 
Zu § 10 Abs. 3 
Die Regelung entspricht weitestgehend der alten Regelung in § 6 Abs. 7 des 
Hessischen Glücksspielgesetzes vom 12. Dezember 2007 (GVBl. I 2007 S. 
835). § 10 Abs. 3 trägt jedoch dem Umstand Rechnung, dass nunmehr auch 
örtliche Verkaufsstellen gewerblicher Spielvermittler nach § 14 Abs. 2 er-
laubt werden können. Die Regelung bezieht sich insgesamt nur auf den ter-
restrischen Vertrieb, schließt also einen nicht ortsgebundenen Vertrieb im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen nicht aus. 
 
Zu § 10 Abs. 5 
Konzessionierte Sportwetten dürfen grundsätzlich nur in erlaubten Wettver-
mittlungsstellen vermittelt werden. Die Vermittlung in örtlichen Verkaufs-
stellen gewerblicher Spielvermittler ist ausgeschlossen, um die Begrenzung 
der Wettvermittlungsstellen für den einzelnen Konzessionsnehmer nicht zu 
unterlaufen. In Annahmestellen dürfen konzessionierte Sportwetten als Ne-
bengeschäft vermittelt werden. Die Vermittlung über eine Annahmestelle 
unterscheidet sich qualitativ grundlegend von der Wettvermittlung in beson-
deren Wettlokalen, weil hier nicht zum längeren Aufenthalt und mehrfachen 
Spiel eingeladen wird. Die Vermittlung von Sportwetten in Annahmestellen, 
in denen das Wettgeschäft nur als Nebenerwerb betrieben wird, gewährleis-
tet zudem eine soziale Kontrolle durch nicht zum Wetten geneigte Personen, 
die übermäßigem Spielen vorbeugen kann. Lokale, deren Umsatz ganz vom 
Wettgeschäft abhängig ist, sind dagegen regelmäßig darauf ausgelegt, Kun-
den zum Verweilen einzuladen und zum Wetten zu animieren. Sie bieten 
soziale Kontakte, die zur Teilnahme an Wetten anreizen und eine bereits 
vorhandene Wettneigung verstärken.  
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Zu § 11 
Die Länder haben in gemeinsamer Trägerschaft eine rechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts unter der Bezeichnung "GKL Gemeinsame Klassenlotte-
rie der Länder" errichtet, die ab 1. Juli 2012 die ordnungsrechtliche Aufga-
be der Länder zur Sicherstellung eines ausreichenden Glücksspielangebots 
durch einheitliche Veranstaltung von staatlichen Klassenlotterien und ähnli-
chen Spielangeboten wahrnehmen soll. 
 
Die Gründung einer gemeinsamen Klassenlotterie der Vertragsländer ist 
Folge der Änderung des Glücksspielstaatsvertrages. Dieser sieht in seinem 
§ 10 Abs. 3 vor, dass Klassenlotterien künftig nur noch von einer, von allen 
Vertragsländer gemeinsam getragenen, Anstalt des öffentlichen Rechts ver-
anstaltet werden dürfen.  
 
Der GKL sowie deren Lotterie-Einnehmern wird nach § 9a Abs. 1 GlüStV 
die Erlaubnis von der zuständigen Glücksspielaufsichtsbehörde des Landes, 
in dessen Gebiet die Anstalt ihren Sitz hat, für das Gebiet aller Länder erteilt 
(Freie- und Hansestadt Hamburg). 
 
Die Erlaubnis zum Betrieb örtlicher Verkaufsstellen in Hessen ist bei der 
zuständigen Behörde des Landes Hessen zu beantragen und von dieser zu 
erteilen. Die Zuständigkeit ergibt sich aus der zentralen Zuständigkeitsrege-
lung des § 16. 
 
Zum Vierten Teil 
Die Regelungen werden an die Terminologie des Staatsvertrages angepasst. 
 
Zu § 13 
Der Glücksspielstaatsvertrag sieht in seinem § 18 für die Länder die Mög-
lichkeit vor, von den Vorgaben des Staatsvertrags bei kleinen Lotterien und 
Ausspielungen abzuweichen. Davon wird aus Gründen der Verwaltungsver-
einfachung durch Änderung des § 13 Gebrauch gemacht: § 13 enthält nun-
mehr die Möglichkeit, die Erlaubnis unter den Voraussetzungen des § 13 
Abs. 1 Nr. 1 bis 4 durch Allgemeinverfügung zu erteilen. Bei den Nrn. 1, 3 
und 4 handelt es sich um Vorgaben des GlüStV. Die Einführung einer zeitli-
chen Komponente in Nr. 2 soll der in § 1 Nr. 2 GlüStV vorgegebenen Be-
grenzung des Glücksspielangebots dienen. 
 
Zu § 14 
Der Personenkreis, an den Spielverträge des Landes Hessen vermittelt wer-
den dürfen, ergibt sich bereits aus der allgemeinen Regelung des § 9 Abs. 3. 
 
Zu § 14 Abs. 2 
Es gibt im Hinblick darauf, dass im Sportwettsektor Wettvermittlungsstellen 
neben Annahmestellen treten, keine ausreichende Rechtfertigung mehr da-
für, den terrestrischen Vertrieb der Lotterien auf Annahmestellen zu be-
schränken, wenn der entsprechende Schutzstandard eingehalten wird. Zudem 
wird dadurch der Entwicklung und Ausbreitung eines Schwarzmarktes im 
Lotteriebereich entgegengewirkt. Der terrestrische Vertrieb von konzessio-
nierten Sportwetten in örtlichen Vermittlungsstellen ist durch § 10 Abs. 5 
ausgeschlossen. 
 
Zu § 15 Abs. 1 
Die Voraussetzungen aus § 10 Abs. 8 Nr. 3, 4 und 6 werden ausformuliert. 
Eine inhaltliche Änderung gegenüber der Vorgängerregelung ist damit nicht 
verbunden. 
 
Zu § 15 Abs. 3 
§ 15 Abs. 3 enthält eine notwendige Anpassung an die gesellschaftsrechtli-
chen Regeln. Die Verpflichtung zur Vorlage eines Wirtschaftsprüfberichtes 
entfällt. Die Vorlage eines Jahresabschlusses, aus dem sich insbesondere die 
Einnahmen erkennen lassen, genügt den aufsichtsrechtlichen Anforderungen. 
Da kleinere Gewerbetreibende nach den §§ 241a und 242 Abs. 4 Satz 1 
HGB von der Erstellung eines Jahresabschlusses befreit sind, soll - insbe-
sondere zur Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtung nach § 19 Abs. 1 
Nr. 1 GlüStV - eine Einnahmenüberschussrechnung vorgelegt werden. Da-
durch wird dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit Rechnung getragen. 
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Zu § 16 
Zu § 16 Abs. 1 
§ 16 Abs. 1 normiert eine grundsätzliche Zuständigkeit der für Glücksspiel-
wesen zuständigen Ministerin oder des hierfür zuständigen Ministers als 
Glücksspielaufsicht im Sinne des § 9 GlüStV. Dies entspricht der bisherigen 
Regelung, ergänzt um die neu eingeführten Zuständigkeiten. 
 
Zu § 16 Abs. 2 
Durch § 16 Abs. 2 wird die bislang in § 12 Abs. 1 des Hessischen Glücks-
spielgesetzes geregelte und lediglich redaktionell überarbeitete Zuständigkeit 
in die zentrale Zuständigkeitsnorm überführt. Durch die Umstellung und 
Überarbeitung der Nrn. 1 und 2 werden Doppelzuständigkeiten ausdrücklich 
ausgeschlossen. Die Legaldefinition für Tombolen entfällt. 
 
Zu § 16 Abs. 3 
§ 16 Abs. 3 entspricht im Wesentlichen der alten Regelung in § 16 Abs. 1 
des Hessischen Glücksspielgesetzes und wurde lediglich redaktionell, nicht 
aber inhaltlich überarbeitet. Er ersetzt auch die alte Regelung des § 12 
Abs. 2 des Hessischen Glücksspielgesetzes, die aufgrund der Vermeidung 
von Doppelungen entfallen konnte. 
 
Zu § 16 Abs. 5 
§ 16 Abs. 5 enthält eine Verordnungsermächtigung für die Delegation von Auf-
gaben im Zusammenhang mit der Überwachung und Verwaltung der Sportwett-
konzessionen sowie der Zuständigkeit für die Erteilung der Interneterlaubnisse 
im Bereich der Pferdewetten nach § 27 Abs. 2 Satz 2 GlüStV. Beide Aufgaben 
erfüllt das Land Hessen zentral für die Unterzeichnerländer des GlüStV. Da die 
Interneterlaubnis für die Veranstaltung und Vermittlung von Pferdewetten als 
Annex zur Erlaubnis nach Rennwett- und Lotteriegesetz ausgestaltet ist (§ 27 
Abs. 1 GlüStV), soll auch die Zuständigkeit entsprechend verortet werden. Die 
Zuständigkeit für die Erteilung der Erlaubnis nach Rennwett- und Lotteriegesetz  
liegt gemäß § 5 Abs. 3 Nr.  9 ZustäVO Landwirtschaft, Forsten und Natur-
schutz vom 2. Juni 1999 (in dieser Fassung gültig vom. 11. Dezember bis 31. 
Dezember 2012) bereits beim Regierungspräsidium Darmstadt. 
 
Zu § 16 Abs. 6 
§ 16 Abs. 6 sieht die Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung vor, 
mit der Zuständigkeit und Verfahrensanforderungen, insbesondere Informa-
tionspflichten für die Erhebung, Verwaltung und Verteilung der Konzessi-
onsabgabe festgelegt werden können. 
 
Zu § 17  
Die Finanzbehörden sollen in die Lage versetzt werden, zum Zwecke der 
Festsetzung und Erhebung von Steuern die Angaben der Steuerpflichtigen 
mit angemessenem Aufwand und zielgerichtet zu prüfen. 
 
Zu § 18 
Zu § 18 Abs. 1 Nr. 2 
Durch Neufassung dieses Bußgeldtatbestands soll der Tatsache Rechnung 
getragen werden, dass Veranstalter und Vermittler je nach Vertriebsstruktur 
unterschiedliche Pflichten treffen und dem Veranstalter außerhalb des Di-
rektvertriebs nur Organisations- und Direktionspflichten obliegen (vgl. Be-
gründung zu § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2).  
 
Zu § 18 Abs. 1 Nr. 4 
In § 18 Abs. 1 Satz 4 wird dem Umstand Rechnung getragen, dass diese 
Betätigungen nunmehr grundsätzlich erlaubnisfähig sein können. 
 
Zu § 18 Abs. 1 Nr. 5 
Durch § 18 Abs. 1 Nr. 5 wird die Bußgeldbewehrung im Bereich der Wer-
bemaßnahmen ergänzt. 
 
Zu § 18 Abs. 1 Nr. 9, 10, 11 
Die Formulierung in § 18 Abs. 1 Nr. 9, 10, 11 trägt dem Umstand Rech-
nung, dass § 9 GlüStV keine Pflichten enthält, sondern Kompetenzen der 
Glücksspielaufsicht. 
 
Zu § 18 Abs. 1 Nr. 13 und 14 
Durch die Neufassung des § 18 Abs. 1 Nr. 13 und 14 werden Redundanzen 
der alten Nrn. 13 und 15 beseitigt. Nur der Verstoß gegen die Abführungs-
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pflicht wird aufgrund der damit verbundenen Schwierigkeiten im Vollzug 
weiterhin in Nr. 13 als eigenständiger Tatbestand neben dem allgemeinen 
Tatbestand der Nr. 14 aufrechterhalten. 
 
Zu § 18 Abs. 1 Nr. 16 
§ 18 Abs. 1 Nr. 16 bezieht sich auf Regelungen zu den Sportwetten, die 
durch den Ersten GlüÄndStV neu in den GlüStV aufgenommen wurden. 
Eine Verletzung dieser Vorgaben bedarf aufgrund ihrer Bedeutung einer 
Bußgeldbewehrung. 
 
Zu § 20 
Das Hessische Gesetz über Ordnungswidrigkeiten im Lotteriewesen ist in 
§ 18 aufgegangen und ist daher aufzuheben. 
 
Zu § 21 
Da die Übernahme des übergreifenden Sperrsystems durch die zuständige 
Behörde des Landes Hessen erst spätestens zum 1. Juli 2013 erfolgen muss, 
war eine Übergangsregelung für die Teilnahme am bestehenden Sperrsystem 
zu schaffen. 
 
Zu § 22 
Art. 1 tritt mit Ausnahme des § 1, der Bedingung für das Inkrafttreten des 
Ersten GlüÄndStV ist, erst mit Inkrafttreten des Ersten GlüÄndStV in Kraft. 
Wird der Erste GlüÄndStV nach Art. 2 Abs. 1 gegenstandslos und tritt da-
mit nicht in Kraft, gilt nach § 2 Abs. 3 des Hessischen Glücksspielgesetzes 
vom 12. Dezember 2007 der GlüStV in alter Fassung als Landesrecht bis 
zum 31. Dezember 2012 weiter. Das Gesetz tritt erst mit Ablauf des 
30. Juni 2026 außer Kraft. Dies ist durch die in § 2 Abs. 3 vorgesehene 
Weitergeltung des GlüStV als hessisches Landesrecht begründet. 
 
Zu Art. 2 
Zu Nr. 1 
Sowohl der GlüStV als auch das Hessische Spielhallengesetz sehen eine 
Erlaubnis für den Betrieb einer Spielhalle vor. Die materiellen Anforderun-
gen sind dabei entsprechend ausgestaltet. Im Interesse eines effizienten und 
schlanken Verwaltungsverfahrens war im Spielhallengesetz eine Konzentra-
tion der Erlaubnisse vorzusehen. 
 
Zu Nr. 2 
§ 29 Abs. 4 GlüStV enthält Übergangsregelungen für in der Vergangenheit 
bereits erlaubte Spielhallen. Diese entsprechen nicht den Übergangsvor-
schriften in § 15 Abs. 1 des Hessischen Spielhallengesetzes. Aufgrund des 
Gleichlaufs der materiellen Voraussetzungen im Spielhallengesetz wie im 
GlüStV und der in Nr. 1 dieses Artikels vorgesehenen Konzentrationswir-
kung war § 15 Abs. 1 Satz 1 an § 29 Abs. 1 Satz 1 anzupassen. 
 
Zu Nr. 3 
Zur Sicherstellung der Umsetzung der Verordnungsermächtigung in § 13 
Abs. 1 des Hessischen Spielhallengesetzes wird die Frist für das Inkrafttre-
ten auf sechs Monate verlängert. 
 
Zu Art. 3 
Entsprechend der Regelung in Art. 1 § 22 Satz 2 tritt das Gesetz mit Aus-
nahme des Art. 1 § 1, der Bedingung für das Inkrafttreten des Ersten 
GlüÄndStV ist, erst mit Inkrafttreten des Ersten GlüÄndStV in Kraft. Wird 
der Erste GlüÄndStV nach Art. 2 Abs. 1 gegenstandslos und tritt damit nicht 
in Kraft, gilt nach § 2 Abs. 3 des Hessischen Glücksspielgesetzes vom 12. 
Dezember 2007 der GlüStV in alter Fassung als Landesrecht bis zum 31. 
Dezember 2012 weiter. 
 
Wiesbaden, 10. Mai 2012 
 
Der Hessische Ministerpräsident Der Hessische Minister des Innern  

und für Sport 
Bouffier  Rhein 
 
 
 
Anlage 








































































